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BEKANNTMACHUNG  
 

Zur Einbürgerung werden vorgeschlagen: 
   
 
 

1. Aladino und Melanie Cavallucci-Frost 

 mit den Kindern Luana und Enea 

   

  von Italien und Deutschland 

 

  Ennigenstrasse 34 
6105 Schachen 

   
  
 
 

  

2. Selver und Emine Bilalli-Krasniqi 

 mit den Kindern Festim und Rilind 

 

  von Kosovo 

 

  Hellbühlstrasse 53 
6102 Malters 

 
 

   
 

 

3. Nikolle Gjidoda 

 

  von Kosovo 

 

  Luzernstrasse 78 
6102 Malters 

 
 

 _______________________________________________________________  
 

Eingabe an die Bürgerrechtskommission 
 

Gemäss § 34bis Abs. 5 der Gemeindeordnung und Art. 9 lit. e der Verordnung über die Bürger-
rechtskommission steht jeder Person das Recht zu, während einer Frist von 30 Tagen bei der Bür-
gerrechtskommission ihre Bedenken gegen ein Einbürgerungsgesuch begründet anzumelden. Die 
Eingabefrist läuft vom 12. März 2012 bis 20. April 2012. Die Anonymität der Personen, die eine 
Eingabe eingereicht haben, wird gewährleistet. 
 
 
 

Die Bedenken sind in mündlicher oder schriftlicher Form zu richten an den Präsidenten der Bürger-
rechtskommission Herrn Rolf Sidler, Rotherd 16, 6102 Malters, oder an ein anderes Mitglied der 
Bürgerrechtskommission. 
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Gemäss Art. 9 lit. f der Verordnung über die Bürgerrechtskommission werden die Eingaben der 
Bevölkerung von der Bürgerrechtskommission überprüft. Das Ergebnis der Untersuchung wird dem 
Einbürgerungswilligen zur Stellungnahme unterbreitet, wenn sich Gründe ergeben, die gegen eine 
Einbürgerung sprechen. 
 
 
 
 
Malters, 7. März 2012 
 

 
NAMENS DER BÜRGERRECHTSKOMMISSION 

 

 


